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▶▶ Datenschutz und Wettbewerbsrecht
DS-GVo-Verstöße auf der Praxis-Website werden abgemahnt

| Das Landgericht Würzburg hat die wett bewerbsrechtliche Abmahnfähig-
keit des Verstoßes einer Praxis-Website gegen Datenschutzbestimmungen 
bejaht (Beschluss vom 13.09.2018, Az. 11 O 11741/18 UWG, www.dejure.org; 
ebenso Oberlandesgericht Hamburg, Urteil vom 25.10.2018, Az. 3 U 66/17, 
www.dejure.org). Die betroffene Website enthielt im Impressum eine sie-
benzeilige Datenschutzerklärung ohne Angaben zum Verantwortlichen, zur 
 Datenverarbeitung, zur  Datenweitergabe, zu Cookies oder zu Analysetools. |

PrAXiStiPP | Der Beschluss des LG Würzburg sollte Anlass sein, die Daten-
schutzerklärung auf der eigenen Website (durch den betrieblichen oder externen 
Datenschutzbeauftragten) zu überprüfen. Es ist möglich, dass andere Gerichte die 
wettbewerbsrechtliche Abmahnfähigkeit von Datenschutzverstößen verneinen (so 
z. B. LG Bochum, Urteil vom 07.08.2018, Az. I-12 O 85/18; siehe auch ZP 10/2018, 
Seite 4). Daher sollte jedenfalls bei einer Abmahnung die Abgabe einer Unterlas-
sungserklärung überdacht und nur unter Vorbehalt abgegeben werden (siehe auch 
ZP 08/2018, Seite 3).

(von Rechtsanwalt Dr. Tim Oehler, Wallenhorst, www.rechtsanwalt-oehler.de)
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▶▶ Datenschutz im Arbeitsrecht
Angestellte dürfen bei Verdacht per Video überwacht werden

| Wichtige Aspekte zur arbeitsrechtlichen Überwachung von Beschäftigten 
zeigen das Landesarbeitsgericht (LArbG) Berlin-Brandenburg (Urteil vom 
16.08.2018, Az. 10 Sa 469/18, www.dejure.org) und das  Bundesarbeitsgericht 
(BAG, Urteil vom 23.08.2018, Az. 2 AZR 133/18, www.dejure.org) auf. Relevant 
sind diese für eine Zahnarztpraxis dort, wo Beschäftigte wegen des Verdachts 
einer Straftat gegen den Praxisinhaber überwacht werden sollen. Z. B. wenn es 
um die unzulässige kostenlose Prophylaxe-Behandlung von Freunden durch 
 Angestellte oder um die illegale Abrechnung von Privatbehandlungen auf 
 eigenen Namen oder um den Diebstahl von Wertsachen der Patienten geht. |

Nach §  26 Abs. 1 S. 2 Bundes-Datenschutzgesetz (BDSG) dürfen zur Auf-
deckung von Straftaten personenbezogene Daten von Beschäftigten nur 
 unter den folgenden Voraussetzungen verarbeitet werden:

▶� Zu dokumentierende tatsächliche Anhaltspunkte begründen den Verdacht, 
dass die betroffene Person im Beschäftigungsverhältnis eine Straftat 
 begangen hat.

▶� Die Verarbeitung ist zur Aufdeckung erforderlich.
▶� Das schutzwürdige Interesse des Beschäftigten an dem Ausschluss der 
Verarbeitung überwiegt nicht, insbesondere sind Art und Ausmaß im Hin-
blick auf den Anlass nicht unverhältnismäßig. Unzulässig wäre eine ver-
deckte Ermittlung „ins Blaue hinein“, ob sich ein Arbeitnehmer pflichtwid-
rig verhält. Der Verdacht muss auf konkreten Tatsachen beruhen. Insofern 
reicht aber eine Patientenbeschwerde, die das Fehlverhalten exakt um-
reißt und mit einem Reputationsverlust verbunden ist.

(von Rechtsanwalt Dr. Tim Oehler, Wallenhorst, www.rechtsanwalt-oehler.de)
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